
                                          

         

Sehr geehrte Eltern, 

 

im Rahmen der Berufsorientierung führen Ihre Kinder im Laufe ihrer Schulzeit freiwillige und 

verpflichtende Betriebspraktika durch. 

Bei von der Schule genehmigten Praktika stehen Ihre Kinder während dieser Zeit unter dem Schutz 

der gesetzlichen Schülerunfallversicherung. 

Da für Schäden, die durch Schülerinnen und Schüler während der Praxiserfahrung in einer 

Praktikumsstelle verursacht werden, kein gesetzlicher Versicherungsschutz besteht, informieren wir 

Sie hiermit über die Notwendigkeit einer privaten Haftpflichtversicherung.  

Dies bezieht sich auch auf von der Schule genehmigte, freiwillige Praktika in den Ferien und den Boys‘ 

und Girls’ Day. 

Bitte füllen Sie den unteren Abschnitt aus und geben ihn Ihrem Kind in der ersten Schulwoche wieder 

in die Schule mit. 

 

Freundliche Grüße, 

 

 

C. Queißer 

- Beauftragte für Berufsorientierung- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ich habe von der Information über die Notwendigkeit einer privaten Haftpflichtversicherung in Bezug 

auf Betriebspraktika im Rahmen der Berufsorientierung Kenntnis genommen. 

 

 

 

Name des Schülers/ der Schülerin Klasse Unterschrift Erziehungsberechtigte 
 
 
 
 

 


